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STADT FRIEDRICHSHAFEN

Sitzungsvorlage

Drucksache-Nr. 2014 / V 00264

Ausfertigungen:

Stadt- und Stiftungspflege, RPA

Dienststelle: Stadt- und Stiftungspflege

Aktenzeichen: STP/Stk Ba

08.10.2014, Unterschrift:

Mitzeichnung (Datum, Kurzzeichen):

BM Krezer _______________ EBM Dr. Köhler ________________

BM Hauswald _______________ Oberbürgermeister ________________

Betreff: Feststellung der Jahresrechnung 2013 der Stadt
Friedrichshafen
a) Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2013
b) Genehmigung der nachträglichen Übertragbarkeit von
 Haushaltsmitteln
c) Nachträgliche Genehmigung von über-/
 außerplanmäßigen Mitteln
d) Schlussbericht über die örtliche Prüfung der
 Jahresrechnung der Stadt Friedrichshafen für das
 Haushaltsjahr 2013

Anlage: Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2013
Schlussbericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung
der Stadt Friedrichshafen für das Haushaltsjahr 2013

Medien: Bitte ankreuzen. Alles, was präsentiert werden soll, muss mindestens 1 Arbeitstag vor den
jeweiligen Sitzungen der Geschäftsstelle des Gemeinderates zugeleitet werden, damit die Präsentation
gewährleistet werden kann.

 MS Office 2003 Dateien
(inkl. ppt, .mpp)

 .pdf-, htm-        
       Dateien

 DVD  Video (VHS)  Folien (ungeeignet)

Referent und Zeitdauer: Hr. Schrode, 15 Minuten

Gremium: Datum: Zuständigkeit: Öffentlichkeitsstatus:

Finanz- und Verwaltungsausschuss 01.12.2014 Vorberatung nicht öffentlich

Gemeinderat 08.12.2014 Entscheidung öffentlich
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Ggf. Hinweis auf frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, Drucksache-Nr.):

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN  ja  nein

Kosten:  einmalige Kosten Betrag:       EUR
 jährliche Folgekosten: Personalkosten Betrag:       EUR

Sachkosten Betrag:       EUR

Zuschüsse  einmalige Einnahme(n) Betrag:       EUR
bzw.
Beiträge:  laufende (jährlich) Betrag:       EUR

MITTELBEREITSTELLUNG IM HAUSHALT:

 Städt. Haushalt  VWH  VMH Fipo:      
 Stiftungs-Haushalt  VWH  VMH Fipo:      

Zur Verfügung stehende Mittel
(Planansatz und Haushaltsausgaberest lfd. Jahr):       EUR
Noch bereitzustellen:       EUR
Deckungsvorschlag:       EUR

Beschlussantrag:
Siehe folgende Seiten.
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Begründung:
Nach § 95 Gemeindeordnung (GemO-kameral) sind die Gemeinden verpflichtet, innerhalb von
6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres eine Jahresrechnung aufzustellen. In dieser ist das
Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden
zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen.

Das Rechnungsprüfungsamt hat die Prüfung der Jahresrechnung gem. § 110 Abs. II der
GemO-kameral innerhalb von vier Monaten nach Aufstellung durchzuführen.

Die Jahresrechnung setzt sich aus dem kassenmäßigen Abschluss, der Haushaltsrechnung und
der Vermögensrechnung zusammen (§ 39 Abs. I GemHVO-kameral).
Als Anlagen sind der Jahresrechnung eine Übersicht über den Stand des Anlage-vermögens,
ein Rechnungsquerschnitt und eine Gruppierungsübersicht sowie ein Rechenschaftsbericht
beizufügen (§ 39 Abs. II GemHVO-kameral).

Die Jahresrechnung ist vom Gemeinderat gem. § 95 Abs. II GemO-kameral innerhalb eines
Jahres nach Ende des Haushaltsjahres (bis zum 31.12. des Folgejahres) festzustellen.

Das Rechnungsprüfungsamt hat die örtliche Prüfung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr
2013 vorgenommen und hat das Ergebnis in seinem Schlussbericht festgehalten (siehe Anlage
2).

Es kommt zu folgendem abschließenden Prüfungsergebnis und zur Beschlussempfehlung an
den Gemeinderat:

„Die Jahresrechnung der Stadt einschließlich der Zeppelin-Stiftung für das Haushaltsjahr 2013 war
daraufhin zu prüfen, ob

 bei den Einnahmen und Ausgaben sowie bei der Vermögensverwaltung nach dem Gesetz und
den bestehenden Vorschriften verfahren worden ist,

 die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch in vorschriftsmäßiger Weise
begründet und belegt sind,

 der Haushaltsplan eingehalten worden ist und

 das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind.

Die getroffenen Feststellungen im Rahmen unserer Prüfung sind für den jeweiligen Vorgang von
Bedeutung. Es ergaben sich jedoch keine Prüfungsergebnisse und Erkenntnisse, die der Feststellung
der Jahresrechnung entgegenstünden.

Dem Gemeinderat kann empfohlen werden, die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2013
gem. § 95 Abs. II der GemO-kameral festzustellen.“

Um Beratung und Beschlussfassung wird gebeten.


